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Was ist ,organisierte Kriminalität'? Die Antwort auf diese frage ist nicht
leicht, denn es handelt sich jedenfalls nicht um etwas, das sich dem sprich
wörtlichen unbefangenen Beobachter ohne weiteres als ein klar abgrenzba
res, zusammenhängendes Phänomen aufdrängen würde. Drogenhandel,
Menschenhandel, Mafiosi, Gangster, Rockerbanden, all dies und vieles
mehr, was nach der einen oder anderen Auffassung dazu gehören soll, fü~

gen sich nicht von selbst zu einem kohärenten Gesamtbild zusammen.
Vielmehr muss ein Zusammenhang ersr auf der gedanklichen und begriff
lichen Ebene hergestellt werden. ,Organisierte Kriminalität' ist demnach
zunächst einmal nur ein Konstrukt, und zwar eines, dem klare Konturen
und eine klare Struktur fehlen. Denn die Meinungen~ was aus welchen
Gründen der ~organisierten Kriminalität' zuzurechnen ist, geheIl weit aus
einander, und es hat sich in den vergangenen Jahrzehnten allenfalls ein
Formelkompromiss dergestalt durchgesetzL dass die Existenz ,organisierter
Kriminalität' an sich auger Zweifel stehen soll.

Die Schwierigkeiten, zu einem einheitlichen Verständnis über das We
sen ~()rganisierter Kriminalität' zu gelangen, und der Umstand, dass es
letztlich nur zu einem Formelkompromiss gekommen ist, erschließen sich,
wenn man einen Blick auf die Begriffsgeschichte wirft, also darauf, wie
sich der Begriff ,organisierte Kriminalität' im Sprachgebrauch durchgesetzt
hat und mit welchem Bedeutungsgehalt, Dabei beschränkt sich die Be
trachtung hier auf die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland,
wobei anzumerken ist~ dass diese in Westeuropa durchaus eine gewisse Vor
reiterrolle gespielt hat.

Die bundesrepublikanische Diskussion um organisierte Kriminalität hat
sich zunächst "weitgehend im polizeilichen Rahmen" abgespielt (Busch
1991, S. 6) und isr insbesondere an den beiden Zeitschriften "Die Polizei"
(einschließlich der Beilage "Kriminalpolizeiliche Tagespraxis") und "Kri
minalistik" ablesbar, die seir den AnGingen der Bundesrepublik die wohl
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wichtigsten Foren für den polizei fachlichen Diskurs bereitstellten. Neben
einer systematischen Aus\vertung dieser Zeitschriften beruht die nachfol
gende Erörterung auf weiteren offenen Quellen sowie auf polizeiinternen
Materialien und der Befragung von Zeitzeugen. An diese begriffsgeschicht
liche Betrachtung schließt sich eine kurze Erörterung der Frage. was sich
substanziell hinter dem Begriff ,organisierte Kriminalität' verbirgt.

Die Geschichte des Begr(1ft ,organisierte Kriminalität'

Die bundesdeutsche Diskussion darüber ob, in welcher Form und in wel
chem Ausmaß hierzulande organisierte Kriminalität existiert, hatte ihre
Anfänge in den J960er Jahren. Dabei karnen mehrere Diskursstränge zu
sammen, die inhaltlich nicht in einer besonders engen Beziehung zueinan
der standen und unter anderen Umständen wohl auch nicht in einen be
grifflich einheitlichen Sachzusammenhang gerückt worden wären. Dazu
gehörten verschiedene wahrgenommene Veränderungen in der KriminaJi
tätslage in der Bundesrepublik, befürchtete zukünftige Ver,inderungen der
Kriminalitätslage als Folge der Arbeitsmigration aus Südeuropa, unter an
derem aus Italien, und Auseinandersetzungen, die sich um die Reformie
rung der Polizei rankten, also mit der Kriminalitätswirklichkeit nur indi
rekt etwas zu tun hatten. Der entscheidende Anstoß allerdings, in der Bun
desrepublik über ,organisierte Kriminalität' zu sprechen, kam aus den
USA,

Mafia-Angste: Die amerilwnische Diskussion um ,organized crirne' als
Impulsgeber

In den Vereinigten Staaten hatte die Diskussion um ,organized crime' 
gleichgesetzt mit der italo-amerikanischen Mafia - in den 1960er Jahren
ihren Höhepunkt erreicht. Die USA sahen sich von einer kriminellen Ge
heimorganisation mit rund 5.000 Mitgliedern italienischer Abstammung
unterwandert, deren Einfluss sich von der Unterwelt bis in einzelne Sekto
ren der legalen Wirtschaft und in die Politik erstreckre (von Lampe 1999),

In der Bundesrepublik und insbesondere auch innerhalb der bundes
deutschen Polizei blieben diese Entwicklungen nicht unbeachtet (vgL z,B,
Hoeveler ]965; \\7enzky 1967) und es wurde die Frage aufgeworfen, inwie
""veit das, was sich unter der Rubrik ,organized crirne' jenseits des Atlantiks
offenbarte, für die eigene Sicherbeitslage von Bedeutung sein könnte.

Geschichte und ßedeutungdes Begr!ff\' ,organisierte Kriminalität'

Zwar war man sich weitgehend darin einig, dass die Situation in Deutsch
land mit der in Amerika nicht vergleichbar sei, Jedoch bestand mehr oder
weniger deutlich ausgesprochen die Sorge, dass sich die zukünftige Krimi
nalitätslage nach amerikanischem Vorbild entwickeln könnte (Beuys 1967;
Mätzler 1968; Niggemeyer 1967; Rupprecht 1972), So wurden nicht zuletzt
Parallelen zwischen den USA und Deutschland als Zielländer süditalieni
scher Einwanderer gezogen, kamen doch viele der seit Mitte der ]950er
Jahre angeworbenen Gastarbeiter aus den traditionellen lTIafiosen Hoch
burgen Sizilien, Kampanien und Kalabrien. Insbesondere ein Fußfassen
der sizilianischen Mafia wurde befürchtet. In einem 1966 erschienenen
Sammelband zur internationalen Verbrechensbekämpfung schrieb ein
wohl dem Bundeskriminalamt (BKA) zugehöriger Kriminalbeamter unter
dem Titel "Die Mafia", es sei nicht zu "übersehen, dal5 mit den siziliani
schen Arbeitern auch mafiosische Denkungsart über den Brenner gekom
men ist" (Steinke 1966, S, 145), Es drohe schon bald "ein Straftaten-Boom'~

beginnend mit von der Mafia errichteten "Kraftfabrzeugsperren" gefolgt
von "Überfalle(n) auf Gutshöfe'~ "Erpressungen von Geschäftsleuten",
"Kindnappingfalle(n)" und "Mal>nahmen zur Einschüchterung der Bevöl
kerung" (Steinke 1966, 5,149), Dieser Beitrag dürfte nicht in der Drastik
der artikulierten Befürchtungen, wohl aber in der Tendenz repräsentativ
für entsprechende Vorstellungen in Polizei kreisen während der zweiten
Hälfte der 1960er Jahre sein (vgL Beuys 1967, S,68; zudem Kerner 1973,
5,223),

Wahrgenommene Veränderungen der Krimina/itätslage in der Bundesrepublik

Abgesehen von der Thematik einer möglichen oder gar schon beginnen
den mafiosen Unterwanderung Deutschlands gab es in der polizeilichen
Diskussion Bemühungen, sich ein Stück weit vom sprichwörtlichen Vor
bild USA zu lösen und zu einem originär deutschen bzw. westeuropäi
schen Verständnis von ,organisierter Kriminalität' (OK) zu gelangen (Kali
mar J974), Erfasst werden sollten nach dieser Sichtweise vor allem diejeni
gen Entwicklungen der Kriminalität, die die Strafverfolgungsbehörden vor
besondere Herausforderungen stellten (Boettcher 1975, S. J86; Gemmer
J975, 5,14), Diese Entwicklungen waren zunächst ohne Verwendung des
Begriff~ ,organisierte Kriminalität'" oder ähnlicher Begriffe (,organisiertes
Verbrechen~ ,organisiertes Verbrechertum') diskutiert worden.

Neben quantitativen Veränderungen, steigenden FaUzahlen insbesonde
re im Bereich der Diebstahlskriminalität bei gleichzeitig sinkenden Aufklä
rungsquoten, ging es vor allem um verschiedene qualitative Veränderun-
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gen. Diese waren zunächst an einer steigenden Mobilität von Straftätern
festgemacht worden. Zwar gehörte der "reisende Rechtsbrecher" (bzw. der
"überörtliche" und "internationale Täter") als besondere Erscheinungs~

form des "Berufs- und Gewohnheitsverbrechers" schon lange zu dem von
der Polizei gezeichneten Bild der Kriminalitätslage (vgl. Palitzsch 1952)
und um ein in der Polizeilichen Kriminalstatistik geführtes Merkmal (Ker
ner 1973, S. 153). Jedoch schien der "reisende Rechtsbrecher" im Zuge des
allgemeinen gesellschaftlichen Wandels, etwa dem steigenden Reisever~

kehr und dem Pendeln zwischen Wohnort und Arbeitsstätte mit eigenem
Kraftfahrzeug, eine neue Qualität erreicht zu haben (Heitmann 1962, S. 3).

In besonderem Maße wurden seitens der Polizei von außen in die Bun
desrepublik wirkende Einflüsse registriert (vgl. Ochs 1964, S. 292). Die zu·
nehmende Arbeitsimmigration wurde als wesentlicher Faktor für das An~

steigen der Kriminalität gewertet, insbesondere der Drogenkriminalität
(Schenk 1968, S.299), und in verschiedenen Deliktsbereichen schienen
ausländische bzw. international agierende Täter eine bedeutende Rolle zu
spielen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Hehlerei (vgl. Bux 1966,5.216),
der Zuhälterei (vgl. Mät,Jer 1968, S.405; Wehner 1966, S.343; Westphal
1969, S 476) und der Kfz·Schieberei (Lissy 1970, S. 342).

Neben einer zunehmenden 'Tätermobilität wurde dem technischen Fort
schritt ein entscheidender Einfluss auf die Qualität des Tätervcrhaltens bei
gemessen. Die "technische Entwicklung" habe "neue Tätertypen mit neu
en Arheitsmethoden geschaffen" (Lach 1967, S. 343). ,,101 Wandel der Zei·
ten'~ so konstatierte der leitende BKA·Beamte Dr. Bernhard Niggemeyer,
"haben die Rechtsbrecher ihre Arbeitsweisen und ihre Methoden der Ver
brechensbegehung den Fortschritten von Wissenschaft, Technik und Vcr~

kehr immer mehr angepagt" (Niggemeyer 1967, S. 166).
Verknüpft mit der Ausnutzung moderner Technik und Infrastruktur

wurde den Kriminellen neuer Prägung ein erhöhtes MafS an Intelligenz
und Fertigkeiten zugeschrieben. 1m Laufe der Jahre habe sich "eine gefähr·
liehe kriminelle Spezies entwickelt, die ihre Straftaten immer ausgeklügel
terer Form begeht. Es sind kluge und einfallsreiche Diebe, Betrüger, Ein
brecher und Fälscher, die über ein gehöriges Maß an organisatorischem,
kaufmännischem und handwerklichen Talent verfügen" (Lissy 1970,
S. 340). Aus derartigen Einschätzungen mag man Achtung vor Spitzenkön
nern seitens eier Polizei herauslesen (vgl. Kerner 1973, S. 108), aber mögli.
cherweise auch ein Gefühl der Unterlegenheit in einer Phase der Polizeige
schichte, die· parallel zur gesellschaftlichen Bildungsreform·Debatte . von
einer intensiven Diskussion um die Notwendigkeit einer umfassenden He
bong des Ausbildungsniveaus der Polizei geprägt war (vgl. Busch et al.
1985, S.147).

2h

Geschichte lind Bedeutung des BcgrUI\' ,organisierte Kriminalität'

Letzte wesentliche Komponente des im Verlaufe der 1960er und frühen
1970er Jahre neu entstehenden Kriminalitätsbildes ist der wahrgenomme
ne ,;Irend zur kriminellen Teamarbeit" (Niggemeyer 1967, S. 166). In den
Zeitschriften "Die Polizei" und "Kriminalistik" finden sich entsprechende
Aussagen ab Mitte der I960er Jahre. So wurde für die Nachkriegszeit eine
"Entwicklung in Richtung auf die international und bandenmäßig organi~

sierten Verbrecher" konstatiert (Ochs 1964, S.292). Die "verbrecherische
oder verbrechensfördernde Gruppe" sei "kriminologisches Kennzeichen
unserer Zeit" (Walther 1967, 5.39). Erklärend verwies Niggemeyer auf das
Erfordernis funktionierender "Erwerbs- und Absatzorganisationen'~in der
verschiedene Spezialisten etwa im Bereich des Kfz-Diebstahls zusammen~

wirkten (Niggemeyer 1967, S. 166). Darin zeige sieb "der allgemeine Trend
zur Kommerzialisierung des Verbrechens': das Verbrechen werde "immer
technischer, organisierter und intelligenter" (Niggemeyer 1967, 5.168).
Neben dem herkömmlichen Typ des reisenden Täters habe sich "die hek·
tisch, unberechenbar aber systematisch, perfektionistisch und äußerst wir
kungsvoll auf überörtlicher Ebene arbeitenden Banden und Kollektive ge·
bildet, die leicht die Vorläufer syndikatsähnlicher Verbrecherorganisatio·
nen werden können" (Lach 1967, S. 343).

Ein Trend zu Täterzusammenschlüssen wurde vor allem bei Rauschgift
delikten, bei Eigentumsdelikten wie Einbruchsdiebstahl, Kfz.Verschiebung
und Raub und bei der Zuhälterei festgestellt (vgl. Bauer 1970; Bauer 1971;
Becker 1972; Matthes 1969; Niggemeyer 1967; 5chaefer 1973; Scbenk
1968). Dabei ist auch hier auffällig, dass die Beschreibungen weitgehend
ohne die Verwendung des OK-Begriff<; auskamen. Von den bislang zitierten
Autoren benutzte nur Niggemeyer den Begriff ,organisiertes Verbrechen:
allerdings bezogen auf die USA bzw. als eher hypothetisches Phänomen in
der Bundesrepublik (Niggemeyer 1967, S.168, 170). In einem weiteren
Beitrag über "in der Bundesrepublik arbeitende ausländische Verbrecheror·
ganisationen'~ konkret "eine Gruppe bandenmäfSig organisierter franzö
sisch sprechender Zuhälter in der Bundesrepublik'~der 1968 in der "Krimi·
nalistik" erschien, wurde hingegen betont, man habe hierzulande ,,'noch'
kein organisiertes Verbrechertum in des Worts strenger Bedeutung" (Mätz
ler 1968, S. 405).

Organisierte Kriminalität als ein in der Bundesrepublif<- gegenwärtiges
Phänomen

Soweit ersichtlich vollzog sich erst Anfang der 1970er Jahre ein Wandel
dergestalt, dass organisierte Kriminalität nicht mehr nur als ein das Aus~
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land betreffendes und die Bundesrepublik allenfalls in Zukunft tangieren
des Problem angesprochen wurde. Vielmehr begann man nun damit,
wenn zunächst auch nur vereinzelt und zaghaft und vorrangig in polizeiin
ternen Diskussionen, den Begriff ,organisierte Kriminalität' auf ganz kon
krete, real existierende Facetten der bundesrepublikanischen Kriminalitäts
wirklichkeit anzuwenden, und zwar solche Kriminalitätserscheinungen,
die bereits seit den 1960er Jahren wahrgenommen worden waren, ohne
aber zunächst mit dem Etikett ,organisierte Kriminalität' versehen worden
zu sein. Hingegen sah man sich in der Bundesrepublik nach wie vor nicht
mit denjenigen Kriminalitätserscheinungen konfrontiert, die der amerika
nischen Lesart folgend, bis dahin mit ,organisierter Kriminalität' bzw. ,or
gansiertem Verbrechen' in Verbindung gebracht worden waren. Insbeson
dere hatten sich die in den 1960er Jahren geäußerten Befürchtungen einer
mafiosen Unterwanderung der Bundesrepublik nicht in empirische Ge
wissheiten verwandelt. So konstatierte Kerner in seiner 1973 vorgelegten,
auf Interviews mit Polizei praktikern beruhenden Untersuchung "Professio
nelles und organisiertes Verbrechen'~ weder stellten italienische Gastarbei
ter ein besonderes Kriminalitätsproblem dar, noch hätten sich Mafiaorga
nisationen nach Deutschland ausgeweitet. Wohl aber sei Deutschland Ope
rationsgebiet italienischer Berufskrimineller, die "sich nahtlos ein(fügen)
in eine allgemein-europäische sehr einheitliche Entwicklung zu struktll~

rienen Formen geschäftsmäEiger Bereicherungskriminalität, zu der Täter
aus allen Nationen ihr Teil beitragen" (Kerner 1973, S. 224; vgl. auch Reb
scherlVahlenkamp 1988, S. 140).

Vor diesem Hintergrund musste der Wandel im Sprachgebrauch hin zur
Verwendung des Begriffs ,organisierte Kriminalität' auf die konkreten Ver
hältnisse in der Bundesrepublik zwangsläufig einhergehen mit einer Aus
weitung bzw. Verschiebung des Bedeutungsgehalts in Loslösung vom und
in Abgrenzung zum US~amerikanischenBegriffsverständnis. Gleichzeitig
fehlte es in der Bundesrepublik an klaren Oriemierungspunkten wie der
amerikanischen Mafia, die sinnbildend für das sich in der Bundesrepublik
entwickelnde Verständnis von organisierter Kriminalität hätten wirken
können. So sahen sich diejenigen, die den Begriff ,organisierte Kriminali
tät' im Kontext der BUlldesrepublik verwendeten, in doppelter Erklärungs
not. Sie mussten klarstellen, dass damit keineswegs die Behauptung ver
bunden sei, in der Bundesrepublik herrschten ,amerikanische Verhältnisse~

taten sich jedoch sdnver zu erklären, was denn nun genau unter ,organi
sierter Kriminalität' bundesrepublikanischer Prägung zu verstehen sei. Der
notwendige aber letztlich nie vollendete Klärungsprozess begann in der
ersten Hälfte der 1970cr Jahre und verlief zunächst weitgehend hinter ver
schlossenen Türen, in einer Reihe von Seminaren der Polizei-Führungsaka-

Geschichte und Bedeutung des Begr(fl~' ,organisierte Kriminaliliit'

demie (PFA) in Hiltrup,2 im Rahmen der AG Kripo, also dem Gremium
der Leiter der Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamts, und bei
einer Arbeitstagung des Bundeskriminalamts. Bezeichnenderweise beru
hen die meisten der frühen Beiträge zur Diskussion um organisierte Krimi
nalität in der Bundesrepublik in den Zeitschriften "Die Polizei" und "Kri
minalistik" auf eben diesen internen Beratungen (vgl. z.8. Heinhold 1974;
Kollmat 1974; Schäfer 1974; Stümper 1974). Die Initiative ging dabei, so
weit ersichtlich, nicht etwa vom Bundeskriminalamt oder gar von der Poli
tik aus, sondern von einem kleinen Kreis leitender Kriminalbeamter auf
I.änderebene um den Berliner Kripo-Chef Ütto Boettcher. Unter dessen
Leitung fand im Februar 1973 an der PFA ein eintägiges Seminar mit dem
Titel "Organisierte Kriminalität - Phänomen und Bekämpfung" statt. Kurz
darauf, im Mai 1973, beschloss die AG Kripo, sich des Themas organisierte
Kriminalität anzunehmen~ und setzte schließlich im Dezember 1973 unter
der Leitung Boettchers eine Fachkommission ein mit der Aufgabe, "eine
Definition des Begriffes ,Organisierte Kriminalität' zu erarbeiten, Metho~

den und Organisationsformen wirksamer Bekämpfung der organisierten
Kriminalität zu beschreiben und ein Konzept für die Kommunikation und
den Informationsaustausch in diesem Bereich zu entwickeln'~4 Die Fach
kommission tagte insgesamt sechsmal und wurde dann durch einen im
Dezember 1975 von der AG Kripo gefassten Beschluss aufgelöst, ohne dass
es zu einem konsensfahigen Ergebnis, insbesondere einer allgemein akzep
tierten Definition des Begriffs ,organisierte Kriminalität~ gekommen wäre.s

In dem Scheitern der Fachkommission zeigte sich zum einen die Schwie
rigkeit, den aus den USA entlehnten Begriff auf die bundesrepublikani
schen Verhältnisse zu übertragen. Zum anderen wurde deutlich, dass es
nicht allein um die Kriminalitätswirklichkeit und ihre begriffliche Erfas
sung ging, sondern auch um handfeste politische Interessen.

In seiner ursprünglichen Besetzung - neben Berlin waren Bremen, Ham
burg, Nordrhein-Westfalen und das BKA vertreten - hatte sich die Fach
kommission zunächst die Frage nach der grundsätzlichen Sinnhaftigkeif
des OK-Begriffs gestellt und verschiedene Alternativen in Erwägung gezo
gen (z.B. "Unternehmenskriminalität" oder "Verflechtungskriminalität"),6

2 S. die Liste der von 1954 bis 1976 abgehaltenen PFA-Seminare in: "Die Polizei'~

12/1976, S. 41 1-412.
3 Vgl. Promko!! der 64. Tagung der AG Kripo, 12.1J3.J2.1973, S. 23.
4 Prot:okol! der 64. Tagung der AG Kripo, 12.113.12.1973, S. 23.
5 Protokoll der 72. Tagung der AG Kripo, 3.14.12.1975, S. 26-27.
6 Protokoll der L Sitzung der Fachkommission "Organisicrre Kriminalität" der AG

Kripo, 28.129.1. J974, S. 8.
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da "die Wortkombination ,Organisierte Kriminalität' bcgriFnich nicht prä
zise genug" erschien.? Diese Überlegungen wurden jedoch rasch verwor
fen. Zum einen war man, nicht ganz nachvollziehbar, der Auffassung, der
Begriff sei bereits zu sehr "als gängige Vokabel in den Sprachgebrauch" ein
gdlossen und daher praktisch nicht mehr zu eliminieren.R Zum anderen
wollte man, was das Hauptmotiv gewesen sein dürfte, an dem Begriff sei
ner "Plastizität wegen" festhalten. 9

In der Diskussion um eine Definition organisierter Kriminalität zeigte
sich sodann, dass die Beteiligten mit unterschiedlichen Vorannahmen an
die Aufgabe herangingen, gleichzeitig aber auch die Vorstellungen da
rüber, was organisierte Kriminalität ist, oft nur recht vage ausgeprägt und
wenig gefestigt waren. Überzeugt zeigte man sich letztlich nur davon, dass
organisierte Kriminalität oberhalb der "üblichen Bandenkriminalität" zu
verorten sei. lO So ist nicht verwunderlich, dass die einigende Klammer des
Begriffs ,organisierte Kriminalität' nicht phänomenologisch, sondern prag
matisch hergeleitet wurde. Es sollten "Aktivitäten von Tätergruppen im
Blickfeld stehen, an denen die bisher praktizierten Bekampfungsmethoden
zu scheitern drohen'~ und die "Abgrenzung des Begriffs," so v~rmerkt das
Protokoll der 3. Sitzung der Fachkommission, sei ,.mafSgeblich davon be
stimmt, daf~ mit ,Organisierter Kriminalität' jene Erscheinungsformen ge
meint sind, die erfolgreich nur mit neuen Konzeptionen und besonderen
Methoden bekämpft werden können."l1 So erklärt sich auch, dass terroris
tische Gruppierungen wie die sogenannte Baader-Meinhof.Bande in den
Beratungen der Fachkol11mission ohne weiteres der organisierten Krimina~

lität zugerechnet wurden. 12

7 Protokoll der 3. Sitzung der Fachkommission "Organisierre Kriminalität" der AG
Kripo. 24.125.6.1974, S. 5.

8 Protokoll der 1. Sitzung der Fachkommission "Organisierte Kriminaliüü" der AG
Kripo, 28.129.1.1974, S. 8.

9 Protokoll der 3. Sitzung der Fachkommission "Organisienc Kriminalität" der AG
Kripo, 24.125.6.1974, S. 5.

10 Protokoll der 1. Si1'zung der Fachkommission "Organisierre Kriminalität" der AG
Kripo. 28.129.1.1974, S.5, 10; Protokoll der 3. Sitzung der {<'3chkommission "Or
ganisierte Kriminalität" der AG Kripo, 24./25.6.1974, S. 5.

1J Protokoll der 3. Sitzung der Fachkommission "Organisierrc Kriminalitiit" der AG
Kripo, 24./25.6.1974, S. S.

12 Protokoll der J. Sitzung der Fachkommission "Organisierte Kriminalität" der AG
Kripo, 2R./29.1.1974. S. 10.
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Nach längerem Hin und Her einigte sich die Fachkommission auf die
folgende Definition:

"Der Begriff der organisierten Kriminalität umfaßt Straftaten, die von
mehr als zweistufig gegliederten Verbindungen oder von mehreren
Gruppen in nicht nur vorübergehendem arbeitsteiligen Zusammen
wirken begangen werden l um materielle Gewinne zu erzielen oder
Einfluß im öffentlichen Leben zu nehmen."u

Dass diese Definition nicht von der AG Kripo abgesegnet wurde und es so
mit nicht zu einer bundeseinheitlichen Sprachregelung kam, Jag in erster
Linie am Veto des Bayerischen Lancleskriminalamts (BayLKA)_ Dieses
wandte sich vehement gegen das Ansinnen, den Begriff ,organisierte Kri
minalität' vom amerikanischen Begriff ,organized crime' zu lösen und auf
die Verhältnisse in Deutschland zu übertragen. Dies, so die bayerische Ar
gumentation, helfe nicht bei der Bewältigung neuer Herausforderungen
der Kriminalitätsentwicklung und gebe nur zu "Panikmache" Anlass. 14 Al
lerdings gab es wohl noeh andere, tiefer liegende Gründe für die Weige
rungshaltung Bayerns. Wie sich aus dem Protokoll der 6. und damit letzten
Sitzung der Fachkommission herauslesen lässt, an der auch ein Vertreter
des Bayerischen LKA teilnahm, ging es letztlich zumindest auch um "parti
kularistische Interessen'~JS und zwar um die Verhinderung einer Kompe
tenzausweirung des Bundeskriminalamtes zu lasten der Landeskriminaläm
ter_ Erst 1973 war das Gesetz über das Bundeskriminalamt (BKAG) dahin
gehend geändert worden, dem BKA eine originäre Ermittlungszl1ständig~

keit für verschiedene "international organisierte" Straftaten zuzugestehen
(§ 5 Abs.2, NL 1 BKAG i.d.F. v.29.6.1973). Bei einer Anerkennung der
Existenz organisierter Kriminalität in der Bundesrepublik, worauf die von
der Fachkommission erarbeitete Definition hinauslief~ befürchtete das
Bayerische LKA vermutlich einen weiteren Machtzuwachs des BKA.

Angesichts der bestehenden unüberbrückbaren Gegensätze vertagte die
AG Kripo das Thema ,organisierte Kriminalität' auf unbestimmte Zeit. AI~

lerdings wurden die Landeskriminalämter angehalten, orientiert an einer
ebenfalls von der Fachkommission erarbeiteten Indikatorenliste (s. Steinke
1982, S. 80), Erkenntnisse über Ansätze organisierter Kriminalität zu sam~

13 Prorokoll der 4. Sitzung der Fachkommission "Organisierte Kriminaliriü" der AG
Kripo, 21.-23.8.1974. S. 2.

14 Protokoll der 6. Sitzung der Fachkommission "Orpnisicrrc Kriminalität" der AG
Kripo, 2.13.12.J974, S. 2.

15 Prorokoll der 6. Sitzung der Fachkommission "Organisierte Kriminalitiit" der AG
Kripo, 2.13.12. J974, S. 2.
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mein und an das BKA zur Erstellung eines jährlichen Lagebildes zu über
mitteln. Hierbei zeigte sieb, wie uneinheitlich das Verständnis in den ein~

zeinen Bundesländern ausgeprägr war, denn fünf Flächenländer (Bayern,
Baden-Württemberg, Niedersachen, Rheinland-Pfalz und Schieswig-Hol
stein) meldeten dem BKA, über keine einschlägigen Erkenntnisse zu verfü
gen. 16 Bemerkenswert ist auch, dass in den Jahren, die auf das Scheitern
der Fachkommission folgten - es ist die Zeit des ,.deutschen Herbstes" und
des Terrorismus der Roten Armee Fraktion ~, organisierte Kriminalität als
ein die Bundesrepublik betreHendes Phänomen in den Zeitschriften "Die
Polizei" und .,Kriminalistik" allenfalls noch am Rande angesprochen wur
de (vgl. Stümper 1980).

Die Politisierung des Themas in den 1980erjahren

Fast kann man rückblickend den Eindruck gewinnen, der OK-Begriff sei in
der zweiten Hälfte der 1970er Jahre zu einem Unwort geworden. Dies än
derte sich grundlegend in den Jahren 1981 und 1982. Wie es scbien war
,organisierte Kriminalität' wieder in aller Munde. Die Pojizei~Führllngsaka

demic begann im Oktober 1981 mit einer mehrteiligen Seminarreihe "Or
ganisierte Kriminalität"]? und einen Monat später befassten sich auf der
jährlichen Arbeitstagung des BKA gleich mehrere Redner eingehend mit
dem 'rhema. darunter Bundesinnenminister Baum in seiner Eröffnungsan~

sprache (Baum 1982) und der kurz zuvor neu ins Amt berufene Präsident
des Bundeskriminalamts Heinrich Boge (Boge! 982). Auch in den Zeit
schriften "Die Polizei" und "Kriminalistik" erschienen nun gehäuft ein
schlägige Beiträge, und dabei nicht nur nachgedruckte Referate von der
BKA-Arbeitstagung (z.B. Steinke 1982; Stümper 1983). Grundtenor war
die Feststellung, organisierte Kriminalität sei in der Bundesrepublik eine
Realität, \-venn es auch an systematischen Erkenntnissen und einer allge
mein akzeptierten Definition des Begriff') fehlen möge. Daran schlossen
sich Forderungen nach neuen Instrumentarien für die Strafverfolgung, et
wa im Bereich verdeckter Ermittlungen.

Wie tiefgreifend der Stimmungswandel war, der sich in den Jahren 1981
und 1982 vollzog, lässt sich wohl am besten an dem Umstand ermessen,
dass von einer Arbeitsgruppe der Polizei praktisch aus dem Nichts heraus

16 Vgl. [::ntwurf eines Positionspapiers zum Thema ,.Organisicrre Kriminaliüit':
Pb~162/1-3J8/82,ßayerischcs Landeskriminalamr, 20.9. J981,

17 Vgl."DiePolil.ei"8/1981,S.239.
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und ohne größere Kontroversen eine neue Definition organisierter Krimi
nalität ausgearbeitet wurde. Bei der Arbeitsgruppe handelte es sich um
einen 1981 vom Arbeitskreis 1I (Öffentlicbe Sicherheit und Ordnung) der
Innenministerkonferenz eingesetzten sogenannten ad hoc-Ausschuss, der
sich mit "Neue Methoden der Verbrechensbekämpfung" befassen sollte.
Den Vorsitz flihrte der baden-württembergische Landespolizeidirektor Dr.
Alfred Stümper, einer der Protagonisten der polizciinternen OK-Diskussi
on seit Anfang der 1970er Jahre. Auf der zweiten Sitzung des Ausschusses
im Mai 1982 verabschiedeten die 15 Ausschussmitglieder ein Papier, des
sen Einleitung eine Definition enthielt, der zufolge organisierte Kriminali
tät "nicht nur eine mafiaähnliche Parallelgesellschaft i.S. des organized cri
me" sein sollte, sondern auch "ein arbcitsteiliges, bewufStes und gewolltes,
auf Dauer angelegtes Zusammenwirken mehrerer Personen zur Begehung
strafbarer Handlungen (... ) mit dem Ziel, möglichst schnell hohe finanziel
le Gewinne zu erreichen'~ 18

Der ad hoc-Ausschuss hatte, anders als die Fachkommission der AG Kri
po, keinen Auftrag zur Ausarbeitung einer Definition. Deshalb kam der
von ihr gefundenen Begriffsbestimmung auch nicht der Status einer offizi
ellen Sprachregelung w. Gleichwohl ist bemerkenswert, dass die drei Ver
treter Bayerns, die dem Ausschuss angehörten, keine Vorbehalte anmelde~

ten, obwohl die neu erarbeitete Definition wesentlich weiter gefasst war als
die eier Fachkommission. So wurde namentlich auf das Merkmal hierarchi
scher Täterstrukturen ("mehr als zweistufig gegliederte Verbindungen")
verzichtet, was den Anwendungsbereich deutlich in Richtung berkömmli
eher Bandenkriminalität ausdehnte. Bemerkenswert ist dies auch deshalb,
weil sich die Haltung des Bayerischen Landeskriminalamts zur Sinnhaftig
keit des OK-BegriJf') nicht geändert hatte. In einem internen Positionspa
pier aus dem Sommer 1982 wurde nochmals die Position bekräftigt, die
Bayern schon gegenüber der Fachkommission vertreten hatte. ,Organisier
te Kriminalität' sei ein "international anerkannter und feststehender Be
griff, der das amerikanische ,organized crime' zum Inhalt" habe. Es sei "un
zulässig, diesem Begriff willkürlich einen anderen Inhalt zuzuschieben'; 19

Warum schwenkte Bayern gleichwohl auf die allgemeine Linie ein, und
warum kam es überhaupt in den Jahren 1981 und 1982 dazu, dass ,organi
sierte Kriminalität' sich vom Unwort zu einem zentralen Schlagwort der

] 8 Neue Methoden der Verbrechensbcbmpfung, Bericht des vom AK II eingesetz
ten ad hoc-Ausschusses, 1982, S. 3.

19 Entwurf eines Posi!:iollspapiers zum Thema "Organisierte Kriminalität':
Pb-162/1-338/82, Bayerisches Landcskriminalamr, 20.9.1982. S. 5.
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polizeilichen und kriminalpolitischen Diskussion wandelte? Eine Erklä~

rung verweist auf die Fernsehsendung "Die Bedrohung", die im Februar
1981 zur besten Sendezeit (20:15 Uhr) und mit Rekordeinschaltquote im
ersten Fernsehprogramm gezeigt wurde. Erst nach dieser Sendung, so etwa
Alfred Stümper, sei "das Thema auch politisch auf dem Tisch" gewesen.lO
In der Sendung kontrastierten die Journalisten Dagobert Lindlau und
Hans Lechleitner ihre "Recherchen über das organisierte Verbrechen" in
Deutschland mit Äußerungen u.a. seitens der Bayerischen Polizei, in
Deutschland gebe es keine organisierte Kriminalität, womit die Haltung
des Bayerischen LKA letztlich der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Al
lerdings zeigte sich Dagobert Lindlau nachträglich davon überzeugt, dass
weniger der Inhalt der Sendung als die Einschaltquote ausschlaggebend
gewesen sei, denn sie habe gezeigt, "dass sich hinter dem Thema WahJ
kampfmunition verbarg'~l1

Tatsächlich kam es im verlauf der 1980er Jahre zu einer zunehmenden
Politisierung des Themas, was dadurch befördert wurde, dass in Umset
zung des Volkszählungsurteils des Bundesverfassungsgerichts von 1983 die
Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft umfassend neu geregelt: werden
musste und sich damit auch die Gelegenheit ergab, das Instrumentarium
der Srrafverfolgungsbehörden zu erweitern. Diese Bemühungen mündeten
u.a. im Gesetz gegen Organisierte Kriminalität (OrgKG) von 1992 (Kinzig
2004). Während so ,organisierte Kriminalität' in den Mittelpunkt der kri
minalpolitischen Debatte rückte, blieb der Bedeutungsgehalt des Begriffs
weiterhin unklar. Dies wurde nicht nur von bürgerrechtlich gesinnten Kri
tikern und Kritikerinnen der kriminalpolitischen Entwicklung bemängelt,
sondern traf auch auf die polizeiinterne Situation zu. Insbesondere ver~

mochte sich die 1982 vom ad hoc-Ausschuss vorgelegte Definition nicht
als einheitliche Sprachregelung durchzusetzen. Aus einem internen Ver
merk des BKA geht hervor, dass zwar mittlerweile alle Beteiligten grund
sätzlich gewillt waren, ,organisierte Kriminalität' begrifflich festzulegen,
die gefundene formulierung aber weiterhin einen Kompromiss zwischen
unterschiedlichen Aufl'lssungen darstellte. Augenscheinlich hatte das BKA
versucht, eine präzisere Definition durchzusetzen, was jedoch mit der Be
gründung abgelehnt wurde, dass "durch die bisherige Definition zwar das
Phänomen OK aufgezeigt, jedoch nicht abschliegend begrifflich bestimmt
werden soll, damit polizeiliche Möglichkeiten bei ähnlichen Kriminalitäts
formen nicht beeinträchtigt \verden'~ Abschliefsend heißt es in dem Ver-

20 AIE'cd Stümper, Schreiben an den Auror, 5,1.19%.
21 Ddgoben Lindlau, Schreiben an den Autor, 2.4.2000.
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merk, die "vorliegende ,Begriffsbestimmung' überzeugt nicht vollständig,
sollte jedoch hingenommen werden, um das Gesamtanliegen nicht zu ge
fahrden'~22

Die offizielle Sprachregelung seit 1990

Bis zu einer offiziellen, allgemein verbindlichen Sprachregelung sollten
noch einmal mehrere Jahre vergehen, wobei die Initiative nicht mehr von
der Polizei ausging, sondern von der politischen Ebene, die mittlerweile
das Thema für sich entdeckt hatte. Im Jahre 1989 sprachen sich die Konfe
renz der Justizminister und die Konferenz der Innenminister dafür aus, die
Problematik der Verfolgung organisierter Kriminalität gemeinsam zu erör
tern. Zu diesem Zweck wurde eine Gemeinsame ArbeitsgruppeJustiz/Poli
zei gebildet.l3 Die Beratungen dieser Arbeitsgruppe führten unter anderem
zur formulierung einer neuen Definition organisierter Kriminalität, die
kurz darauf als Teil der Anlage E Eingang in die Richtlinien für das Straf
verfahren und das Buggeldverfahren (RiStBV) fand und im Unterschied zu
den vorangegangenen Definitionen damit auch einen gewissen Grad an
rechtlicher Verbindlichkeit, zumindest verwaltungsintern, erlangte. Die Er
arbeitung der Definition erfolgte durch eine von flinfUnterarbeitsgruppen
unter Beteiligung des BKA. des LKA Hamburg sowie des Bundesjustizmi
nisteriums und der Landesjustizverwaltungen Hamburg und Hessen. Aus
gangspunkt war die Annahme, dass die Erscheinungsformen organisierter
Kriminalität auBerordentlich komplex und vielschichtig und daher schwie
rig mit einer einheitlichen Begriffsbildung vollständig und abschliegend
zu erfassen seien. Gleichwohl richteten sich die Bemühungen erklärterma
ßen darauf, eine Definition zu finden, die möglichst umfassend und mög
lichst gen au ist~ um den Ansprüchen an eine Legaldefinition zu genügen.l4

Die neue Definition ist, soweit ersichtlich~ in kürzester Zeit, ohne grö
ßere Auseinandersetzungen und wohl auf recht kuriosem Weg zustande
gekommen. Wie es in der entsprechenden Anlage des Zwischenberichts
der Gemeinsamen Arbeitsgruppe heigt, wurde bei der Erstellung der Defi
nition auf Definitionen in ausländischen Abkommen und Gesetzen (z.ß.
Schweiz, USA. ltalien) zurückgegriffen sowie Merkmale berücksichtigt. die

22 Vermerk des BKA PR/EO 2-6B05 - KD Saberschinskv, Wiesbadcn J 2/1982.
23 Zwischenbericht der Gemeinsamen Arbejtsgrllpr~ justiz/Polizei zur Strafverfol

gung Organisierter Krimin;l!ität, 1990, S. 1.
24 Zwischen bericht der Gemeinsamen Arbeitsgruppe jusridPolizci zur Srrafvertül

gung Organisierter Krimin,llität, 1990, Anjage 1, S. 8-9.
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sich in der kriminalistischen Praxis als wesens typisch für organisierte Kri
minalität herausgebildet hätten. 25 Konkret wurden diese verschiedenen
Versatzstücke offensichtlich aus den jeweiligen Quellen kopiert, ausge
schnitten und wie in einem Puzzle zu einer zusammenhängenden Defini
tion zusammengefügt. So entstand ein erster Rohentwurf. der als zentrales
Element eine "Vereinigung oder Gruppe von Personen" enthielt26 und sich
damit für eine von zwei Möglichkeiten entschied, die eingangs von der Un
terarbeitsgruppe in Betracht gezogen worden waren: entweder auf "Orga
nisationen/BeziehungsgcHechte" abzustellen, oder auf die "kriminellen Ta
ten~27 Mit einem zweiten Entwurt~ der mit der Endfassung schon beinahe
identisch war, optierte man dann für die "Begehung von Straftaten" als
Wesenskern organisierter Kriminalit~ü.28Die Definition hatte in ihrer End
fassung den folgenden, viel zitierten Wortlaut:

"Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben be
stimmte plannürsige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in
ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, \venn mehr als zwei
Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig

a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Struktu
ren,

b) unter Verwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung
geeigneter Mittel oder

c) unter EinflufSnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung,
Justiz oder Wirtschaft

zusammenwirken."29

An dieser Begriffsbestimmung ist zunächst auffallig, dass, wie bereits in
der Definition des ad hoc-Ausschusses, nur geringe Anforderungen an das
Vorliegen einer Täterstruktur gestellt werden, Es genügt ein mehr oder we
niger geordnetes Zusammenwirken von mindestens drei Personen, soweit
mindestens eine der drei Alternativen (a-c) erfüllt ist. Hier fällt auf, dass
das Moment der Einflussnahme auf das öffentliche Leben, das bereits von

25 Zwischenbericht der Gemeinsamen ArbeitsgntppC Justiz/Polizei zur Strafverfol
gung Organisierter Kriminalitiit, 1990, Anjage I, S. 8.

26 Berichtscnt"vurfder Umcrdrbcitsgruppc J (ohne Datum), Zift: 2.4 OK-Dcfinition,
keine SeitennhL Blatt 6.

27 Arbeirspapier Lagebild OK; BegriffOK; Indikatoren OK, 29.12.1989, S. 2.
18 Diskussionspaper des BKA vom 25.1. J990, S. 9.
29 Z\vischenbcrichr der (;emeinsamen Arbeitsgruppe Justiz/Polizei zur Strafverfol

gung Organisierter Kriminalität, 1990, Anjage J, S. 8-9.
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der Definition der Fachkommission von 1974 erfasst worden war, wieder
Berücksichtigung findet. Hingegen tauchen die Verwendung gewerblicher
und geschäftsähnlicher Strukturen sowie Einschüchterung und Gewalt
erstmals als Abgrenzungskriterien auf. Eine wichtige Ausdehnung des Be
zugsrahmens ergibt sich daraus, dass im Unterschied zu den beiden Vor
gängerversionen die Definition von 1990 nicht nur profirorientierte Taten
und Täter einbezieht, sondern auch solche, die durch "Machtstreben" mo
tiviert sind. Demgegenüber folgt eine wesentliche Einschränkung des sach
lichen Anwendungsbereichs aus dem Zusatz, der bereits in den Materiali
en der Gemeinsamen Arbeitsgruppe justiz/Polizei enthalten ist, dass die
Definition das Phänomen des Terrorismus nicht erfassen 5011.30 Diese the
matische Trennung von Terrorismus und organisierter Kriminalität lässt
sich bereits seit Anfang der 1980er Jahre im Polizeifachschrifttum beobach
ten und spiegelt wohl den für heide Bereiche getrennten Aufbau von Spe
zialdienststellen wider (vgl. Pütter 1998).

Ein weiterer Punkt, der die Definition der Arbeitsgruppe Polizei/justiz
charakterisiert, ist die gewählte Struktur einer Kette von alternativen Krite
rien, markiert durch das Wort "oder", woraus sich eine Vielzahl unter
schiedlicher Konstellationen ergibt, die als organisierte Kriminalität quali
fiziert werden. Zu Recht spricht Busch daher von einer "Nicht-Definition"
(Busch 1992, S. 382), die, so im Oktober 1993 der damalige Präsident des
Bundeskriminalamts, Hans-Ludwig Zachen, bei einer Anhörung im Bun
destag, "selbst Eingeweihten nur in glücklichen Stunden verständlich"
sei ..) 1 Nach jahren, in denen die Definition als verbindliche Sprachrege
Jung mehr oder weniger hingenommen worden ist, sind erst kürzlich
Stimmen laut geworden, die Definition zu überarbeiten, darunter seitens
der Leiterin der OK-Abteilung beim BKA, Sabine Vogt, auf der Herbstta
gung des BKA 2014 (zit. in Bulanova-Hristova et al. 2015, S. 4; s. auch Neu~

bacher et al. 2017, S. 116-117).
So ist es mit der Definition der Arbeitsgruppe Justi7jPolizei allenfalls

vordergründig gelungen, eine Klärung des Begriffs ,organisierte Kriminali
tät' herbeizuführen. Abgesehen von ihrer Bedeutung flir Zuständigkeitsre
gelungen innerhalb der Strafverfolgungsbehörden und für die Erstellung
der jährlichen Lageberichte Organisierte Kriminalität (Pütter 1998), ist die
wohl wichtigste Funktion dieser Definition, ähnlich wie die der Definition

30 Zwischenbericht der Gemeinsamen Arbeitsgruppe Justiz/Polizei zur Strafverfol
gung Organisierter Kriminalitiit, J990, Anlage 1, S. 9.

31 DelHschcr Bundestag, 12. W;-lhlpcriodc, Rechtsausschuss, Protokoll der 95.
Sil'7.Ung, 27.10.1993, S. 11.
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von 1982, festzuschreiben, dass die Exisrenz organisierter Kriminalität in
Deutschland aufSer Frage steht, während die Frage nach dem Bedeutungs
gehalt des Begriffs weiterhin offen ist.

Drei Grul1dal1l1ahmen über das W{!SCl1 ,organisierter Kriminalität'

Als Ergebnis der begriffsgeschichtlichen Betrachtung hleibt damit festzu
halten, dass organisierte Kriminalität ein aus vielen Quellen gespeister Be
griff ist, dessen Bedeurungsgehalt von unterschiedlichsten Gegebenheiten
und Inreressenlagen beeinflusst wird und beständigen Wandlungen unter
worfen ist. Man denke nur an die Auflösung der Unterscheidung zwischen
organisierter Kriminalität und herkömmlicher Bandenkriminalität, an die
Ausdifferenzierung von Terrorismus als einem gesonderten, von organisier
ter Kriminalität getrennten Ph~inomen, oder an die Verschiebung des Fo
kus von kriminellen Organisationen zu illegalen Aktivitäten.

Was ergibt sich nun aus der Relativität und Unschärfe des Begriffs ,orga~

nisierte Kriminalität' für das Verständnis der zugrundeliegenden Phäno
mene? Die Antwort liegt darin, den Begriff als analytische Kategorie zu ver
werfen LInd die als ,organisierte Kriminalität' etikettierten Erscheinungen
jeweils gesondert zu betrachten, ohne sich durch die Annahme eines über
geordneten Zusammenhangs, der durch den OK-Begriff suggeriert wird,
den Blick auf die Dinge verstellen zu lassen (Eisenberg & Ohder 1990,
S. 578; von Lampe 2016, S. 31).

Wenn man die Diskussion in der Bundesrepublik aber auch die öffentli
che, polizeiliche und wissenschaltliche Dehatte, wie sie global geführt
wird, analysiert, so trifft man auf drei Grundannahmen über das Wesen or~

ganisierter Kriminalität. Nach der einen Auffassung, der auch die OK~Defi

nition von 1990 folgt, handelt es sich um eine besondere Kategorie krimi
nellen Verhaltens. Das bedeutet, die Grenze zwischen ,organisierter' und
,nicht~organisierter'Kriminalität verläuft irgendwo auf einem Kontinuum
zwischen spontaner) impulsiver Straftatbegehung einerseits und planmäßi
ger, auf Dauer angelegter Straltathegehung andererseits.

Nach einer anderen Auffassung sind nicht in erster Linie Straftatcn ,or~

ganisiert~ sondern Straftäter, wobei das Hauptaugenmerk tatsächlich auf
männliche Kriminelle gelegt wird, während Straft~iterinnen in der Wahr~

nehmung wie auch empirisch meist nur eine Nebenrolle spielen (vgl. von
Lampe 2016, S. .150-352). Der Begriff ,organisierte Kriminalität' soll sich
danach auf kriminelle Organisationen beziehen, zum Beispiel auf "Grup~
pen" mit "formaler Struktur'~ wie es in der DeFinition der amerikanischen
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Polizeibehörde [BI heißt.·'l2 Die Grenze zwischen ,organisierter' und ,nicht
organisierter' Kriminalität ist demnach irgendwo zwischen den Extrem
punkten sozial isolierter Einzeltäter einerseits und komplexer Zusammen
schlüsse von Kriminellen andererseits zu ziehen.

Nach einer dritten Auffassung, die sich ebenfalls in der offiziellen deut
schen Definition wiederfindet ("Machtstreben"), ist das zentrale Moment
organisierter Kriminalität die Ausübung von Macht, entweder durch Kri
minelle allein oder in einer Allianz von Kriminellen und gesellschaftlichen
Eliten. Im ersten Fall spricht man von illegal governance bzw. extra-legal
governance. Dabei geht es um die Regulierung gesellschaftlicher Sphären,
die der Staat entweder aus prinzipiellen Gründen nicht regulieren will,
zum Beispiel illegale Märkte und kriminelle Milieus, oder nicht regulieren
kann, weil ihm die notwendigen Ressourcen fehlen, zum Beispiel um die
Kontrolle über entlegene Gegenden oder abgeschottete Subkulturen aus
zuüben (Skaperdas 2001). Im zweiten Fall spricht man von ,organisierter
Kriminalität' als einem systemischen Zustand, gekennzeichnet durch die
Korrumpierung der verfassungsmäßigen Ordnung im Zusammenwirken
von Unterwelt, Wirtschaft und Politik (Block 1983). Nach diesen Sichtwei
sen verläuft die Grenze zwischen ,organisierter' und ,nicht-organisierter'
Kriminalität irgendwo zwischen den Extrempunkten anarchischer krimi
neller Milieus ohne jegliche Ordnung lind ohne jeglichen politischen Ein
fluss einerseits und der Ausübung von Macht durch kriminelle Akteure in
kleinerem oder größerem gesellschaftlichen Rahmen andererseits.

Es ist müßig sich darüber zu streiten, welche der drei genannten Grund~

auffassungen über das Wesen ,organisierter Kriminalität' die richtige ist
und wo genau die Grenze zwischen ,organisierter' und ,nicht~organisierter'

Kriminalität verläuft. Denn es gibt keine Grundlage, auf der diese Fragen
verbindlich beantwortet werden könnten. Jede Definition ,organisierter
Kriminalität' ist letztlich willkürlich und subjektiv, zumal die Relevanz
einzelner Merkmale, etwa deren GeEihrlichkeit, stark von den näheren
Umständen des Einzelfalls abhängen kann und daher nicht ahstrakt be
stimmbar ist.

32 FBl, Org<H1izcd Crimc, (~Jossary ofTerms,onlinc: wwwJhi.govlabout-us/invesriga
rc/organizedcrime/glossary (2.7.2013.).
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Klischee und Realität

Genauso wie es in die Irre rührt, sich für ein bestimmtes Verständnis von
,organisierter Kriminalität' als das einzig richtige zu entscheiden, wäre es
falsch~ die unterschiedlichen Vorstellungsbilder lediglich als Facetten ein
und desselben Phänomens zu begreifen. Es gibt die Vorstel1ung, dass orga
nisierte Kriminalität in ihrer reinsten Form von mächtigen kriminellen Or
ganisationen verkörpert wird, die hoch eHlzient und kontinuierlich Straf·
taten begehen. In diesem Sinne sprach bereits Niggemeyer vom "Verbre
chenssyndikat" als einem "konzentrierten Großbetrieb" (Niggemeyer 1967,
S. 167). Und wo solche Organisationen nicht existieren, sollen sie jeden
falls den logischen Endpunkt einer gradlinigen Entwicklung von ,nicht-or~

ganisierter' zu zunehmend stärker ,organisierter' Kriminalität bilden. Jedes
Ereignis~ das dem Klischeebild ~organisierter Kriminalität' entspricht, sei es
ein spektakulärer Mord, ein bedeutender Drogenfund oder ein Fal1 von
Schutzgelderpressung, wird als Indiz dafür gesehen, dass dieser Prozess
auch in Deutschland im Gange ist. Diese Vorstellung einer eindimensiona
len, gradlinigen Entwicklung von ,nicht-organisierter' zu ,organisierter'
Kriminalität geht jedoch an der Realität vorbei. Denn die Organisiertheit
der Straftatenbegehung, der Organisationsgrad von Kriminellen und deren
Machtfülle sind Faktoren, die sich relativ unabhängig voneinander entwi
ckeln. Es kann also zum Beispiel sehr gut sein, dass kontinuierlich und
planmäf;ig Straftaten begangen werden, etwa im Drogenhandel oder Men
schenhandel, ohne dass entsprechend komplexe Organisationen dahinter
stehen. T)'pischerweise wirken in diesen Bereichen Einzelpersonen und
kleine Gruppen auf der Grundlage kurzfristiger Absprachen zusammen.
Kriminelle Unternehmen, die mehrere Markt~benen umfassen, zum Bei
spiel von der Drogenherstel1ung über den Drogenschmuggel bis zum Dro
genhandel in Absatzländern, wie das etwa beim sogenannten Cali-Kartell
der Fall war, bilden die Ausnahme (vgl. Decker & Townsend Chapman
2008). Der bürokratische Aufwand ist einfach zu grog und macht derartige
Organisationen in besonderem Maile anfällig für Strafverfolgung.

Selbst Organisationen wie die sizilianische Mafia entsprechen nicht dem
Klischeebild. Auf den ersten Blick handelt es sich bei der Cosa Nostra um
eine kriminelle Organisation, die im Drogenhandel und anderen Krimina
litätsbereichen aktiv ist und gleichzeitig die Rolle einer Art ,Unterweltre
gierung' in den von ihr kontrollierten Teilen Siziliens spielt. Bei näherem
Hinsehen stellen sich die Dinge allerdings etwas anders dar. Die siziliani
sche Mafia besteht aus rund einhundert lokalen Gruppierungen, "Famili
en" genannt, die innerhalb ihres jeweiligen Einflussgebiets Abgaben von
legalen und illegalen Unternehmen erheben und diesen im Gegenzug
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Schutz gewähren. Insoweit stimmt das Bild quasi-staatlicher Machtaus
übung. Es ist jedoch problematisch, die einzelnen Familien mit der Mafia
insgesamt gleichzusetzen. Lange Zeit waren diese Familien weitgehend au
tonom. Der Zusammenhalt beschränkte sich auf die gegenseitige Anerken~

nung exklusiver Einflusssphären. Erst in den 1950er Jahren, rund 100 Jahre
nach ihrer Entstehung, entwickelte die Mafia Ansätze einer einheitlichen
Organisationsstruktur mit der Bildung von übergeordneten Koordinie
rungsgremien. Gleichwohl verblieb der Machtschwerpunkt bei den einzel
nen Familien. Es ist daher nur begrenzt möglich, im Fall der sizilianischen
Mafia von einer einheitlichen, zentral gelenkten Organisation auszugehen.
Noch problematischer ist es davon zu sprechen, die Mafia sei eine krimi
nelle Organisation in dem Sinne, dass sie etwa mit Drogen handelt. Tat
sächlich ist die einzige kriminelle Aktivität, die von den Familien bzw. der
Mafia insgesamt als Organisation koordiniert wird, die Ausübung quasi
staatlicher Gewalt, namentlich das Eintreiben von Schutzgeldern. Drogen
handel sowie andere illegal Geschäfte werden hingegen von einzelnen Mit
gliedern in eigener Verantwortung betrieben (Gambetta J996; Paoli 2003).

;O'ganisierte' Kriminelle als Problem/öser

Um die Phänomene zu verstehen, die nach unterschiedlichen Auffassun
gen der ,organisierten Kriminalität' zugerechnet werden, ist somit jenseits
von Klischees eine nüchterne und differenzierte Betrachtungsweise not
wendig. Im Grunde geht es darum, wie sich Kriminelle mehr oder weniger
pragmatisch den Herausforderungen stellen, die sich aus den Bedingungen
der Illegalität ergeben. Sowohl die ,Organisation' von Straftaten wie auch
die ,Organisation" von Kriminellen lassen sich in diesem Sinne als Pro
blemlösungsstrategien interpretieren und nicht etwa als Produkt einer fins
teren Verschwörung.

So wird die Art und Weise der Straftatbegehung in erster Linie von der
inhärenten Logik des jeweiligen Delikts bestimmt und in zweiter Linie
von den verfügbaren Ressourcen. Zum Beispiel gibt es unterschiedliche
Verfahren für die Herstellung der synthetischen Droge Methamphetamin.
Welches Verfahren zum Einsatz kommt, ist abhängig davon, welche Che
mikalien als Rohstoffe zur Verfügung stehen lind welche Fachkenntnisse
vorhanden sind (Sexton et al. 2006). Ob und inwieweit die Beteiligten Mit
glieder etwa einer Mafiaorganisation oder einer Rockerbande sind, oder
ob die Drogenherstellung im Machtbereich einer bestimmten kriminellen
Gruppe stattfindet, hat demgegenüber keinen unmittelbaren Einfluss auf
die 'latausführung. Denn die logistischen Notwendigkeiten bleiben von
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derartigen Rahmenhedingungen unberührt. Allenfalls ein indirekter Zu
sammenhang kann sich ergeben, zum Beispiel wenn die Mitgliedschaft in
einer Mafiaorganisation oder Rockerbande zu Kontakten führt, die für die
Beschaffung von bestimmten Rohstoffen oder von bestimmtem Know
how nützlich sind (Quinn & Koch 2003).

Die ,Organisation' von Kriminellen lässt sich am besten verstehen, wenn
man danach fragt, welchen Bedürfnissen bestimmte kriminelle Strukturen
gerecht werden. FünfGrundbedürfnisse von Kriminellen lassen sich unter
scheiden (Best & Luckenbill1994, S. 73-74):

• Zugang zu Ressourcen, die die Begehung von Straftaten ermöglichen
bzw. erleichtern

«I eine Ideologie zur Rechtfertigung kriminellen Verhaltens
• sozialer Status
" Sicherheit vor Strafverfolgung
• Sicherheit vor anderen Kriminellen

Diese Grundbedürfnisse werden entweder in der Form befriedigt, dass sich
Kriminelle zusammenschlicf~en und sich gegenseitig Unterstützung ge~

währen, oder dass sie einzeln oder als Gruppe anderen Kriminellen ent~

sprechende ,Service1eistungen' erbringen.

Kriminelle Strukturen

In der Realität stellen sich kriminelle Milieus als komplizierte, nur schwer
entwirrbare Beziehungsgeflechte dar. Um den Überblick zu behalten hilft
es, wenn man kriminelle Strukturen nach Funktionen unterscheidet und
in drei Typen einteilt: ökonomische, soziale und quasi~staatliche.

Ökonomische kriminelle Strukturen dienen unmittelbar der Erzielung
von materiellem Gewinn. Das Zusammenwirken ist darauf gerichtet, Ei
gentums- und Vermögensdelikte (Diebstahl, Raub, Betrug, usw.i zu bege
hen oder illegale Güter und Dienstleistungen (Drogen, Waffen. Kinderpor
nografie, usw.) anzubieten. In weiterem Sinne kann auch die kollektive Be~

gehung von Sexualdelikten, zum Beispiel der organisierte Missbrauch von
Kindern, dieser Kategorie zugerechnet werden (Karremann 2007).

Durch das Zusammenwirken kann die Begehung von Straftaten erleich~

tert oder überhaupt erst ermöglicbt werden und das Strafverfolgungsrisiko
sinkt, weil die individuelle Zuordnung strafrechtlicher Verantwortung er~

schwert wird. So gesehen ist es rational, wenn Kriminelle sich zusammen~

schließen. Andererseits ergeben sich Risiken, mit denen eine Einzelperson
nicht in gleichem Maße konfrontiert ist. Zum einen erhöht sich mit der
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Zahl der am Gescheben Beteiligten das Strafverfolgungsrisiko. da diese pn
tenzielle Spitzel oder Undercoveragents sind. Zum anderen besteht die Ge~

fahr für ,organisierte' Kriminelle, selbst Opfer von Straftaten zu werden, et
wa wenn sich herumspricht, welche Erträge aus Straftaten erwirtschaftet
worden sind. Außerdem können ,organisierte' Kriminelle miteinander in
Streit geraten, wobei sie sich in keinem Fall hilfesuchend an Polizei oder
Gerichte wenden k(.)nnten.

Es gibt unterschiedliche Strategien, mit denen sich Kriminelle vor den
Risiken des Zusammenwirkens mit anderen Kriminellen zu schützen ver~

suchen. Sie können sich auf die Kooperation mit einem kleinen Kreis ver~

trauenswürdiger Personen beschränken, namentlich auf Freunde und Ver~

wandte. Das ist jedoch nur begrenzt praktikabeL Wie es scheint, nimmt
mit dem Umfang krimineller Unternehmungen nicht nur die Größe von
Tätergruppierungen zu, sondern auch deren Heterogenität. Das bedeutet,
wer im grofSen MafSstab Straftaten begeht wird tendenziell mit Personen
kooperieren, zu denen keine enge Vertrauensbeziehung besteht (vgl. Ga~

mella &Jimenez Rodrigo 2008).
Kriminelle können sich auch durch die Androbung und Anwendung

von Gewalt Respekt verschaffen und sich so davor schützen, durch andere
Kriminelle Scbaden zu erleiden (von Lampe 2016, S. 121-122). Die Anwen
dung von Gewalt eskaliert jedoch leicht und wird schnell zu einem unkal
kulierbaren Risiko. Deshalb gibt es in kriminellen Milieus eine Reihe von
Mechanismen zur Gewaltvermeidung und zur gewaltfreien Konflikt~

schlichtung. Einer dieser Mechanismen ist die Herausbildung von krimi
nellen Strukturen, die in erster Linie soziale Funktionen erfüllen. Sie sind
unter anderem durch ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl ihrer
Mitglieder und die Verpflichtung zu gegenseitiger Hilfe und Rücksicht
nahme gekennzeichnet. Beispiele für derartige Zusammenschlüsse sind ita~

lienische Mafiaorganisationen, chinesische Triaden, japanischen Yakuza
Gruppen, die Diebe im Gesetz (vory-v-zakone) der ehemaligen Sowjet
union sowie Rockerbanden wie HeIls Angels und Bandidos, wobei Rocker~

banden im Unterschied zu den anderen genannten Gruppierungen keine
rein kriminellen Organisationen sind, sondern in der Regel sogar den Sta~

tus offiziell registrierter Vereine besitzen und im Hinblick auf das Ausmaß
der kriminellen Betätigung ibrer Mitglieder stark variieren (Quinn & Kocb
2003i. Die Mitgliedschaft in diesen Vereinigungen bat für Kriminelle den
Vorteil, dass sie Vertrauensbeziehungen zu einer großen Zahl anderer Kri
minel1er schaffen, ohne dass zwischen ihnen enge persönliche Beziehun
gen bestehen müssen. Die Pflicht zu gegenseitiger Hilfe bedeutet. dass Kri
minelle in ihren legalen und illegalen Aktivitäten kollektiven Schutz durch
alle anderen Mitglieder genießen. Wenn sie Straftaten mit Mitgliedern be-
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gehen, gilt der Grundsatz der gegenseitigen Rücksichtnahme und im
Streitfall stehen interne Mechanismen der Konfliktschlichtung zur Verfü
gung (von Lampe 2016, S, 172-182),

Ähnliche Mechanismen der Konfliktvermeidung und Konfliktschlich
tung können sich auch innerhalb ganzer krimineller Milieus enhvickeln.
In der reinsten Auspr~igung bilden sich quasi-staatliche Strukturen in der
Weise, dass eine Gruppierung verbindlich festsetzt, wer welche illegalen
Aktivitäten in \velcher Form ausüben darf. Das kann beispielsweise zur Fol
ge haben, dass bestimmte besonders unpopuläre Straftaten wie etwa Stra
genraub und Heroinhandel unterbunden werden und der Kreis der Krimi
nellen, die bestimmte Straftaten begehen, zum Beispiel mit Drogen han
deln oder illegale Glücksspiele betreiben, überschaubar bleibt. Damit wer
den konfliktträchtige Konkurrenzsituationen vermieden und die Wahr
scheinlichkeit von Gewalttaten reduziert. Insgesamt trägt diese Art der Re
gulierung krimineller Milieus dazu bei, unliebsame Aufmerksamkeit sei
tens der Medien und der Strafverfolgungsbehörden zu vermeiden.

Quasi-staatliche Strukturen können auf der Grundlage von Vereinbarun
gen zwischen einzelnen Kriminellen und kriminellen Gruppierungen ge
schaffen werden. Sie können aber auch dadurch entstehen, dass sich eine
kriminelle Gruppierung im Machtkampf gegen andere kriminelle Grup
pierungen durchsetzt. Dann ist die Ausübung quasi-staatlicher Macht typi
scherweise mit der Erhebung von Abgaben verbunden. Kriminelle, die im
Einflussgebiet einer solchen Gruppierung operieren, müssen dann einen
Teil ihrer Erlöse aus Straftaten als eine Art ,Unterwelt-Steuer' abführen.

Kriminelle Gruppierungen, die eine Vormachtstellung innerhalb der
Unterwelt erlangt haben, nutzen mitunter ihre Position zur reinen Erpres
sung aus, ohne irgendwelche Gegenleistungen in Form von Schutz und
Konfliktschlichtung zu erbringen, Langfristig sind quasi-staatliche Struktu
ren jedoch, ebenso wie der Staat, auf Legitimation angewiesen, also auf das
Gefühl der Machtumerworfenen, dass die Machtausühung eine Berechti
gung hat (Anderson 1979, S, 45; Gambetta 1996, S, 33,187),

Unter bestimmten Bedingungen kommt es vor, dass quasi-staatliche
Strukturen ihren Machtbereich über kriminelle Milieus hinaus auf solche
Bereiche der legalen Gesellschaft ausdehnen, die vom Staat nur begrenzt
oeler gar nicht reguliert werden. Das ist zum Beispiel der Fall in wenbe
werbsintensiven Wirtschaftsbranchen, wie die private Müllabfuhr im
GrofSraum New York, wo kriminelle Gruppierungen auf Einladung von
Unternehmern Kartellabsprachen herbeigeführt haben (Reuter 1987),
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Kriminelle OrganL,ationen, kriminelle Net.zwer!(e und ,J)K-Einzeltäter"

Zwei Dinge sind in Bezug auf die genannten drei Typen krimineller Struk
turen (ökonomische, soziale und quasi~staatliche)zu betonen. Zum einen
handelt es sich nicht notwendig um Organisationen wie die sizilianische
Cosa Nosua oder Rockerbanden, die formelle Strukturen aufweisen und
aufgrund strenger Rekrutierungsverfahren eine klare Trennlinie zwischen
Mitgliedern und Nicht-Mitgliedern ziehen. Häufig sind es netzwerkartige
Strukturen ohne irgendwelchen organisatorischen Zusammenhalt, die die
se Funktionen erfüllen. Es kommt mitunter sogar vor, dass bestimmte
Funktionen, zum Beispiel quasi-staatliche Funktionen in Form der Kon~

fliktschlichtung, von Einzelpersonen wahrgenommen werden, die im Mi
lieu über ein entsprechendes Prestige verfügen (Henninger 2002, S, 714),

Der zweite Punkt, der betont werden muss, ist dass sich die drei Grund
typen krimineller Strukturen nicht gegenseitig allsschJief~en. Ein kriminel
les Netzwerk bzw. eine kriminelle Organisation können mehrere Funktio
nen erfüllen. So haben die Familien der sizilianischen Mafia, wie bereits
angedeutet, sowohl den Charakter einer Geheimgesellschaft, die ihren Mit
gliedern Schutz und Status gewährt, als auch den einer ,Unterweltregie
rung' mit quasi-staatlichen Funktionen. Seltener, und eher nur in kleine
rem Rahmen denkbar, können kriminelle Strukturen sowohl die Funktion
eines illegalen Unternehmens als auch soziale und quasi-staatliche Funk
tionen erfüllen. Denn die Anforderungen an die Organisationsstrllktur
sind sehr unterschiedlich. Hierarchien mit zentralisierter Entscheidungsge~

wah, die insbesondere für quasi-staatliche Strukturen typisch sind, sind bei
illegalen Unternehmen in der Regel zu unflexibel und wegen des hohen
internen Kommunikationsbedarfs zu anEiliig für Strafverfolgung,

Die offizielle deutsche Definition ,organisierter Kriminalität' wird der
Bandbreite von kriminellen Strukturformen insofern gerecht, als sie prak
tisch keine Anforderungen an das Vorhandensein von Organisationsstruk~

turen stellt. Allerdings werden "OK-Einzeltäter" (Rebscher & Vahlenkamp
1988, S,39) nicht erfasst, die in ständig wechselnden Konstellationen kri
minell nutzbare Kontakte aktivieren und dabei möglicherweise ert()lgrei
eher agieren als diejenigen, die in festgefügte Gruppenstrukturen cmge
bunden sind (Morselli & Tremblay 2004),

Erklärungsansätze und Bedrohungsszenarien

Wenn man die gesamte Bandbreite der Phänomene betrachtet, die mit
dem Begriff ,organisierte Kriminalität' erfasst werden, dann kann lllan fest-
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stellen, dass vieles davon aus der Natur der Sache heraus erklärbar ist. Viel
von dem, was die ,Organisation' von illegalen Aktivitäten und von Krimi
nellen ausmacht, ist den Bedingungen der Illegalität und den logistischen
Notwendigkeiten der jeweiligen Deliktsbereiche geschuldet. ,Organisierte
Kriminalität' in diesem Sinne verstanden entwickelt sich in einem Rah
men, der durch Tatgelegenheiten, die Nachfrage nach illegalen Gütern
und Dienstleistungen und die Intensität der Strafverfolgung bestimmt
wird.

Ein zweiter Erklärungsansatz ist der Unwillen oder die Unfähigkeit des
Staates, bestimmte gesellschaftliche Sphären effektiv zu regulieren. In die~

sem Machtvakuum entwickeln sich Mechanismen und Strukturen, die
quasi-staatliche Funktionen erfüllen. Eine zentrale Frage in der Diskussion
um ,organisierte Kriminalität' ist dabei, in\vieweit Kriminelle und krimi~

nelle Gruppierungen durch Gewalt und Korruption gezielt derartige Frei
räume zu schaffen versuchen und darauf aus sind, den Staat zunehmend
zu schwächen. Solche Überlegungen stützen sich insbesondere aufBeispie
le gewaltsamer Konfrontation zwischen Kriminellen und dem Staat. So hat
etwa das sogenannte MedelJin-KartelJ mit einer Terrorkampagne gegen
den kolumbianischen Staat Anfang der 1990er Jahre versucht, die Ausliefe
rung von Drogenbossen an die USA zu verhindern. Etwa zur gleichen Zeit
kulminierte der Versuch der sizilianischen Mafia, mit Hilfe von Anschlä
gen auf Politikern und Richtern den italienischen Staat einzuschüchtern.
In beiden Fällen behielt der Staat die Oberhand und zeigte, trotz eigener
Schwäche, dass staatliche Ressourcen denen von Kriminellen, selbst wenn
diese über Einnahmen in Millionenhöhe verfügen, überlegen sind (von
Lampe 2016, 5.279-284).

,Organisierte Kriminalität" ist vor diesem Hintergrund zunächst einmal
polizeiliches Tagesgeschäft und nicht so sehr aus sich heraus eine funda~

mentale Bedrohung f{ir die Gesellschaft. Staatsgefahrdend ist erst das Zu
sammenspiel von kriminellen und gesellschaftlichen Eliten, die ihre Inter
essen ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Legitimation verfolgen. Das Ge
genmittel ist eine Kombination aus starker Zivil gesellschaft, aufmerksa
men Medien und gut funktionierenden Sicherheitsbehörden, die an Recht
und Gesetz gebunden sind.
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Geleitwort

Ifenner Hess

Die Erklärung von Drogenkonsum geschieht nach wie vor meist gemäß
dem D~flzit-Paradigma. Dabei wird den Konsumentjnnen der illegalen
Drogen ein pathologischer Status zugeschrieben: Um solche wegen ihrer
besonderen Gefährlichkeit verbotenen Drogen zu nehmen, muss mit den
Betroffenen irgcndwas nicht ganz in Ordnung sein, körperlich, psychisch
oder sozial, wofür die Droge die Selbstmedikation oder Kompensation dar
stellt. Dieses Paradigma findet man dann auch ohne weiteres bestätigt,
wenn man die Drogenkonsumentjnnen ins Auge fasst dort, wo sie als For
schungsobjcktc am leichtesten zugänglich sind und wo man sie sowieso er
wartet: in den Institutionen der Justiz, der Sozialarbeit, der Therapie. Süch
tig und verelendet beweisen sie scheinbar die notwendige Wirkung der
Drogen. Eine Variante dieses Paradigmas geht aus von der Verführbarkeit
(als Facette der generellen Defizitlage von Jugendlichen), die dann von
skrupellosen Dealeden ausgenutzt wird. Das Endergebnis bleibt das glei
che: Sucht und Elend. Es sieht so aus, als ob man durch bestimmte Proble
me zum Drogenkonsum kommt und vorn Drogenkonsum dann erst recht
in die Probleme - vor allem in Zeiten der Prohibition

Das mag wohl auch so sein - aber nur im Falle jener Minderheit der
Konsument_innen, deren Defizite zu Fehlschlägen in vielen Lebensberei
chen, darunter im Umgang mit Drogen, führen. Es ist nicht ihr Umgang
mit Drogen als solcher, sondern ihre Unfahigkeit, diesen Umgang zu kon
trollieren oder irgendeinen anderen Bereich ihres Lebens erfolgreich in
den Griff zu kriegen, der sie in den Fängen der Justiz und im SchofS der
Sozialarbeit enden - und für Untersuchungen über die Wirkung von Dro
gen bereitstehen - lässt.

Wie auch der einzelne in diese Subkultur geraten sein mag, als soziales
Phänomen ist "die Drogenszene" eine Variation des Lumpenproletariats
mit einem Touch Boheme. Lumpenproletarische Szenen gibt es immer
und überall in einigermaßen differenzierten Gesellschaften. Manchmal
schaffen sie sich um ein sinngebendes Symbol herum eine eigene subkul~

turelle Welt. In unserem Fall ist dieses Symbol der Drogenkonsum. Das
Elend dieser Menschen wird von ihnen selbst und von ihrer Umwelt als
Folge des Drogenkonsums - oder, je nach drogenpolitischer Einstellung,

,


